
 
  

 
 

 

Silvester feiern – mit Respekt und Umsicht!
 
Gas- und Schreckschusswaffen sind verboten! 

Mitführen/Abfeuern 

einer Gas- oder
 

Schreckschusswaffe (SRS-Waffe)
 
+
 

keine Erlaubnis 

(„Kleiner Waffenschein“)
 

=
 
Straftat/Ordnungswidrigkeit (Geld 


oder Freiheitsstrafe bis zu drei 

Jahren)
 

Abfeuern einer Gas- oder 
Schreckschusswaffe in der 

Öffentlichkeit 
+ 

Erlaubnis 
(„Kleiner Waffenschein“)
 

=
 
Ordnungswidrigkeit (Geldbuße 


bis zu 10.000 Euro)
 

Für einen guten Start ins neue Jahr!
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